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„Bestpreis für Altgold“, „Bargeld 
für Schmuck“ – kaum ein Haushalt 
blieb in letzter Zeit von derartigen 
Werbebotschaften verschont. Die 
dahinter stehende Botschaft: Beim 
derzeitigen Goldpreis könne man  
Schmuck und Münzen gewinn-
bringend verkaufen. Der Verein für 
Konsumenteninformation hat bei 
16 Ankaufsstellen (Juweliere, 
Scheideanstalten, Altwarenhänd-
ler, Bruchgoldankäufer, Münz-
händler und „fliegende Händler“) 
im Großraum Wien erhoben, was 
sich Konsumenten beim Verkauf 
von Goldmünzen, Gold sowie 
Schmuck erwarten dürfen. 

Die beiden Tester vom Verein für Kon-
sumenteninformation (VKI) boten 
insgesamt zwölf Schmuckstücke mit 
unterschiedlichem Feingehalt, eine 
1/10 Unze Australian Nugget mit 999,9 
Goldfeingehalt und eine österreichi-
sche 500-Schilling-Münze Rudolf II 
(8,11 Gramm, 986 Feingehalt) zum 
Verkauf an. Deren Gesamtwert betrug 
im Zeitraum der Erhebung (2. Sep-
tember bis 2. Oktober 2010), ermittelt 
nach den  Ankaufspreisen im ORF-
Teletext und auf der Homepage der 
Münze Österreich, rund 1.900  Euro. 
Das Ergebnis fiel teilweise wenig glän-

zend aus. Die Höfinger KG Gold-Sil-
ber-Recycling-Company stellte rund 
1.930 Euro in Aussicht. Eine ebenfalls 
„sehr gute Performance“ lieferte der 
Juwelier Bagani. Das geringste Offert 
legte mit 748 Euro die Helvetia-Inter-
national Susanne Forstinger GesmbH, 
gefolgt vom „fliegenden Händler“ 
Bürstlein mit 875  Euro – eine Diffe-
renz von mehr als 1.000   Euro zum 
Bestbieter. 

Grund für die stark schwanken-
den Ankaufspreise war u.a. „Unacht-
samkeit“ beim Abwiegen der Wertsa-
chen. So unterschieden einige An-
käufer nicht zwischen 14 und 18 Karat 
oder irrten sich beim Gewicht des 
Schmucks zu Ungunsten des Kunden. 
Bei drei Viertel der Betriebe wurde zu-
dem die Gewichtskontrolle erschwert, 
da das Display der Waage nicht ein-
sehbar war. „Wer dem erstbesten An-
bieter blindlings vertraut und nicht 
mehrere Angebote einholt, verschenkt 
unter Umständen eine schöne Stange 
Geld“, warnt VKI-Geschäftsführer Ing. 
Franz Floss vor einem vorschnellen 
Verkauf. Besonders bei den Online-
Anbietern sei es im Nachhinein 
schwierig, gegen einen möglichen Be-
trug vorzugehen, weil der Kunde nach 
dem Verkauf nichts mehr in der Hand 
habe. Außerdem zeige der Test, dass 

ein garantierter hoher Goldkurs nicht 
automatisch  einen hohen Verkaufs-
preis bedeutet.

Gravierende fachliche Mängel

Neben dem Ankaufspreis wurde 
erhoben, ob die Begutachtung von 
Schmuck und Münzen gesondert er-
folgt und der Ankäufer nach Feinge-
halt unterscheidet. Diese Trennung 
ist für eine korrekte Berechnung des 
Bruchgoldwertes  Voraussetzung. 
Beim Münzhändler „Schatzkisterl“ 
kamen Schmuck und Münzen ge-
meinsam auf die Waage, auch der 
fliegende Händler „Bürstlein“ nahm 
die Trennung nicht so genau. Zwar 
stellt Bürstlein auf der Postwurfsen-
dung für Feingold bis zu 32  Euro in 
Aussicht, für die australische Fein-
goldmünze mit einem maximalen 
Feingehalt von 999,9 erhielten die 
Tester dennoch nur enttäuschende 
24 Euro pro Gramm. Bei drei Viertel 
der getesteten Firmen war die Ge-
wichtsanzeige nicht einsehbar. Beim 
Juwelier Helvetia International arbei-
tete die Begutachterin gar mit dem 
Rücken zum Kunden, wodurch eine 
Kontrolle völlig unmöglich war. Ein 
weiterer fliegender Händler „S. Hoff-
mann und Reinhardt“ irrte sich nicht 

nur zum eigenen Vorteil beim Abwie-
gen, sondern die Münzen wurden 
fälschlicherweise zum 18-karätigen 
Bruchgold dazugerechnet, was den 
Ankaufswert weiter reduzierte. 

Die Testergebnisse

Betriebe, die weniger als zwei 
Drittel (1.270 Euro) des Tageskurses 
von rund 1.900 Euro anboten, wur-
den mit einem „nicht zufriedenstel-
lend“ bewertet. Dies war bei den 
Anbietern Bürstlein, Helvetia Inter-
national Susanne Forstinger 
GesmbH, Schatzkisterl Robert Kö-
nigshofer und S. Hoffmann & Rein-
hardt der Fall. Bestbieter waren die 
Höfinger KG und Bagani. Preislich 
lag auch die drittgereihte Ögussa im 
Spitzenfeld, allerdings wurde ein 
18-karätiges Schmuckstück dem 
14-karätigen Stück zugeordnet und 
folglich falsch berechnet. Als bester 
„fliegender Händler“ erwies sich im 
Übrigen „Aurifer Edelmetallrecyc-
ling GmbH Gold Party“, der auf der 
Messe „La Donna“ mit der besten 
Abwicklung punkten konnte. Ge-
samt wurden zwei „sehr Gut“, acht 
„gut“, zwei „durchschnittlich“ und 
vier „nicht zufriedenstellend“ ver-
geben.� n

Praxis

Steuern in der Praxis

Als Arzt müssen Sie mitunter Hi-
obsbotschaften überbringen. Sie 
erleben hautnah mit, welch harter 
Schicksalsschlag eine lebensbe-
drohliche Krankheit sein kann. 
Nicht nur, dass Betroffene Leid 
und Schmerzen ertragen müssen,  
auch die Kostenübernahme durch 
die Krankenkassa oder die steuer-
liche Absetzbarkeit der Krank-
heitskosten erweisen sich oft als 
Spießrutenlauf. So auch in einem  
kürzlich vom deutschen Bundesfi-
nanzhof behandelten Fall.

Im vorliegenden Fall wurde die Ehe-
frau des Klägers wegen einer schwe-
ren Krebserkrankung der Bauchspei-
cheldrüse operiert. Im Anschluss dar-
an unterzog sie sich einer immunbio-
logischen Krebsabwehrtherapie mit 
Ukrain. Zu dieser Therapie, die in 
Deutschland nicht zugelassen ist, 
wurde ihr vom Hausarzt geraten, zu-

mal der schwache Gesundheitszu-
stand keine konventionelle Chemo-
therapie erlaubte.

Der Kläger und seine später ver-
storbene Ehefrau wollten die Thera-
piekosten in Höhe von € 30.000 als 
außergewöhnliche Belastung von der 
Steuer absetzen. Der Posten wurde 
jedoch vom Finanzamt gestrichen, 
eine Entscheidung, die auch vom 
deutschen Finanzgericht in erster In-
stanz gutgeheißen wurde. Anders je-

doch der Bundesfinanzhof. Er gab 
dem Kläger mit der Begründung 
Recht, dass die Kosten durch die Aus-
weglosigkeit der Lebenssituation 
zwangsläufig angefallen sind und da-
her eine außergewöhnliche Belastung 
– und in Folge den Steuerabzug – 
rechtfertigen. Einschränkend hielt 
der Gerichtshof jedoch fest, dass die 
Therapie durch eine Person erfolgen 
muss, die zur Ausübung der Heilkun-
de zugelassen ist. 

Regelung in Österreich 

Auch in Österreich wären derarti-
ge Therapiekosten unter Berücksich-
tung eines einkommensabhängigen 
Selbstbehalts in Höhe von 6-12 Pro-
zent abzugsfähig. Eine Priorität für 
schulmedizinische Methoden gibt es 
nicht. Allerdings sind Kosten für au-
ßermedizinische Maßnahmen nur 
denn abzugsfähig, wenn deren medi-

zinische Notwendigkeit erwiesen ist. 
Der tatsächliche Erfolg der Therapie ist 
für den Steuerabzug nicht ausschlag-
gebend. 

Im Allgemeinen werden Krank-
heitskosten dann als außergewöhnli-
che Belastung anerkannt, wenn eine 
gesundheitliche Beeinträchtigung 
vorliegt und die Kosten zur Linde-
rung oder Heilung einer Krankheit 
aufgewendet werden müssen. Kon-
kret können in diesem Fall folgende 
Kosten in Abzug gebracht werden: 
•• Arzt- und Krankenhaushonorare
•• Behandlungsbeiträge (inklusive 
Akupunktur und Psychotherapie)
•• Aufwendungen für Medikamente, 
Rezeptgebühren 
•• Fahrtkosten zur Arztpraxis oder ins 
Spital 

Der Steuerabzug ist in Österreich, 
anders als in Deutschland, auch dann 
möglich, wenn die Therapie durch 
eine nicht zur Heilbehandlung befug-

ten Person erfolgt. In diesem Fall muss  
ein ärztliches Gutachten die Notwen-
digkeit der Maßnahmen bestätigen. 

Verjüngungskur und Frischzel-
lenbehandlung nicht absetzbar

Nicht abzugsfähig sind Kosten für 
die Vorbeugung von Krankheiten so-
wie für die Erhaltung der Gesundheit. 
Die Kosten für eine Verjüngungskur, 
für eine Frischzellenbehandlung oder 
für Schönheitsoperationen können 
daher nicht geltend gemacht werden. 

Es ist jedenfalls erfreulich, dass 
sich die Finanzverwaltung als nicht 
kleinlich erweist, insofern sie auch 
alternative Heilmethoden zum Steu-
erabzug zulässt. � n

Mag. Susanne Glawatsch ist Proku-
ristin der Steuer- und Unternehmens-
beratungskanzlei MedPlan.  
susanne.glawatsch@huebner.at

Steuerabzug für Außenseitermethoden
Außermedizinische Maßnahmen sind beim Nachweis einer medizinischen Notwendigkeit abzugsfähig.

Von Mag. Susanne Glawatsch  
MedPlan
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Experten-Tipps 
für den Goldverkauf

• Selbst begutachten: Vorab den 
Wert von Schmuck und Münzen 
errechnen; z.B. bei Schmuck-
stücken mittels Punze und 
aktuellem Tageskurs auf der 
Ögussa-Homepage.
• Mehrere Firmen aufsuchen: 
Wertgegenstände nicht dem 
erstbesten Anbieter überlassen. 
Mehrere Angebote einholen.
Fliegende Händler: Betriebe, die 
ohne festen Firmensitz und 
lediglich mit einer Telefonnum-
mer auf einer Postwurfsendung 
auftreten, besser meiden.
• Schriftliche Bestätigung des 
Verkaufs: Den Kauf vom 
Ankäufer schriftlich bestätigen 
lassen. Darin sollten Adresse 
des Käufers, Benennung und 
Auflistung der Schmuckstücke 
und Münzen, deren Gewicht 
und der ausbezahlte Preis 
enthalten sein.
• Anfechtung: Ein Ankaufsange-
bot sollte den errechneten Wert 
um höchstens fünf Prozent 
unterschreiten. Erhält man 
weniger als die Hälfte des 
Marktpreises, besteht grund-
sätzlich die Möglichkeit einer 
Anfechtung. Allerdings kann die 
Rückabwicklung eines abge-
schlossenen Goldverkaufs 
schwierig sein, da sich nicht 
immer beweisen lässt, wie 
schwer das Schmuckstück war 
und wie viel Feingehalt bzw. 
Karat es hatte. 

Nepp beim Goldverkauf 
Bei einem Goldverkaufstest des Vereins für Konsumenteninformation lagen 
zwischen dem besten und schlechtesten Angebot 1.174 Euro. Von Mag. Michael Strausz


